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RS OGH 1961/4/5 6Ob135/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1961

Norm

ZPO §432 Abs1

Rechtssatz

Die Anleitung dazu, Kontrollbeweise zweifelhaften Ergebnisses zur Überprüfung eines nach dem Zusammenhalt des

abgeführten Beweises unbedenklichen Beweisergebnisses zu beantragen, fällt nicht unter die Manuduktionspflicht.

Entscheidungstexte

6 Ob 135/61
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